
 

   

   

 
Herr 
████ ██  
 
Per E-Mail: ███████████████████████ 
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Vermittlungsanfrage Stadt Worms 
„Ergebnisse der Radprojektgruppe des Bereichs“ [#271762] 
„Fehlende Angaben zu Gehältern aus den vergangenen Beteiligungsberichten der Stadt“ [#271539] 
 
 
 
Sehr geehrte██████ ▍
 
Ihre  beiden  Vermittlungsanfragen  habe  ich  erhalten.  Der  Vorgang  wird  hier  unter  dem  o.  g.  Ge-
schäftszeichen geführt. Ich werde die Angelegenheit aus informationsfreiheitrechtlicher Sicht über-
prüfen. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass dies etwas Zeit in Anspruch nehmen wird. 
Ich werde auf die Angelegenheit unaufgefordert zurückkommen. 
 
Bitte beachten Sie Folgendes: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfrei-
heit  (LfDI)  ist  nach  §  19  Abs.  1  LTranspG  dafür  zuständig  für  die  Einhaltung  der  Bestimmungen 
dieses  Gesetzes  Sorge  zu  tragen  und  die  Einhaltung  der  Bestimmungen  dieses  Gesetzes  zu 
kontrollieren. In diesem Zusammenhang wird er vermittelnd zwischen der anrufenden Person und 
der öffentlichen Stelle tätig und teilt dieser seine Rechtsauffassung mit, sofern er eine andere als 
diese vertritt. Er ist den transparenzpflichtigen Stellen gegenüber jedoch nicht weisungsbefugt. 
 
Die Anrufung des LfDI hat keine aufschiebende Wirkung gegenüber der Entscheidung der öffent-
lichen Stellen. Eine Ablehnung kann daher trotz Anrufung des LfDI bestandskräftig werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
▍
██ ▍
▍
████▍████ ▍


